
Stadtbezirk Herne-Mitte

Gemarkung Herne

Flur 16

Maßstab 1:500

Planzeichenerklärung

Herne, den 00.00.0000

Der Oberbürgermeister

Der Bebauungsplan-Entwurf mit Begründung wurde den Behörden

und sonstigen Trägern öffentlicher Belange zur Beteiligung gem. §

4 Abs.1 BauGB mit Schreiben vom 27.06.2019 und zur Beteiligung

gem. § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 03.06.2020 zugesandt.

(Siegel)

Herne, den 00.00.0000

Städt. Obervermessungsrat

Die Planunterlage entspricht den Anfor-

derungen des § 1 der Planzeichenver-

ordnung 1990.

  Ltd. Städt. Baudirektor          Städt. Obervermessungsrat               Stadtrat

Fachbereich Umwelt               Fachbereich Vermessung        Der Oberbürgermeister

  und Stadtplanung                              und Kataster                               i.V.

Die Festlegung der städtebaulichen Planung ist geometrisch eindeutig.

                                              Herne, den 00.00.0000

(Siegel)

Herne, den 00.00.0000

Der Oberbürgermeister

       i.A.

Stadtoberamtsrätin

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit zu diesem Bebau-

ungsplan-Entwurf ist gem. § 3 Abs. 1 BauGB in der Sitzung

der Bezirksvertretung am 13.06.2019 durchgeführt worden.

Herne, den 00.00.0000

Der Oberbürgermeister

Der Haupt- und Personalausschuss hat am 12.05.2020

die Planung als Entwurf und deren öffentliche Auslegung

gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

(Siegel)

Herne, den 00.00.0000

Der Oberbürgermeister

       i.A.

Ltd. Städt. Baudirektor

Dieser Bebauungsplan-Entwurf hat mit Begründung sowie den vorliegenden umweltbezogenen

Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 2 BauGB vom 08.06.2020 bis 12.07.2020

öffentlich ausgelegen.

Herne, den 00.00.0000

Der Oberbürgermeister

Der Rat der Stadt hat am 00.00.0000 der Begründung

zugestimmt und diesen Bebauungsplan gem. § 10 BauGB

als Satzung beschlossen.

(Siegel)

Herne, den 00.00.0000

Der Oberbürgermeister

       i.A.

Ltd. Städt. Baudirektor

Die ortsübliche Bekanntmachung gem. § 10 Abs. 3

BauGB erfolgte am 00.00.0000

Mit der Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft.

Inkrafttreten

Bebauungsplan Nr. 256

 -Schaeferstraße / Am Stadtgarten-

Fachbereich Umwelt und Stadtplanung

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 2414) in der zuletzt geltenden Fassung.

Baunutzungsverordnung (BauNVO)

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der

Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786) in der zuletzt geltenden Fassung.

Planzeichenverordnung (PlanZV)

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung

- PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 l S. 58) in der zuletzt geltenden Fassung.

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung (BauO NRW 2018)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. August 2018 (GV. NRW. Ausgabe 2018 Nr. 19 S.441 bis 458)

in der zuletzt geltenden Fassung.

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666/SGV. NW. 2023) in der zuletzt

geltenden Fassung.

Gefertigt:

   13.07.2020

Kartengrundlage: Auszug aus der Liegenschaftskarte

Maßstab

1:500

Sachbearbeiter

Lüken

Abteilung

51/2

Fachbereich

51

gefertigt durch: Zepper

Planentwurf zum Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB

Einsicht von Gesetzen, Verordnungen, DIN-Normen, technischen Regelwerken, Richtlinien und Gutachten

Soweit in den textlichen Festsetzungen Bezug genommen wird auf technische Regelwerke - DIN-Normen, VDI-Richtlinien sowie Richtlinien aller Art - und auf die Klassifikation der Wirtschaftszweige

des statistischen Bundesamtes, können diese bei der Stadt Herne, Fachbereich Umwelt und Stadtplanung, während der Dienststunden eingesehen werden.
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V

Art des

Baugebietes

Grundflächenzahl

GRZ

Füllschema der Nutzungsschablone

Reines Wohngebiet (WR) - § 3 BauNVO

Geschossflächenzahl

GFZ

Grundflächenzahl -GRZ- 0,4

Geschossflächenzahl -GFZ- 0,8

Zahl der Vollgeschosse z.B. II als Höchstmaß

FHmax. maximale Firsthöhe, siehe textliche Festsetzung Nr. 2.1

GHmax. maximale Gebäudehöhe, siehe textliche Festsetzung Nr. 2.1

E nur Einzelhäuser zulässig

SD 30° -  40° Satteldach mit zulässiger Dachneigung

FD 0° -  10° Flachdach mit zulässiger Dachneigung

Hauptfirstrichtung

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

    (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)

Baugrenze

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)

4. Verkehrsflächen

    (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Öffentliche Verkehrsfläche besonderer

Zweckbestimmung mit der Zweckbestimmung

`Verkehrsberuhigter Bereich`

5. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen

zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

  (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b) und Abs. 6 BauGB)

Bäume -Erhaltung- (mit Nummerierung,

siehe textliche Festsetzung Nr. 7.3)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b)

7. Sonstige Planzeichen

    (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

(§ 9 Abs. 7 BauGB)

I.  Zeichnerische Festsetzungen

(§ 9 Abs. 1 bis 4 und 7 BauGB)

1. Art der baulichen Nutzung- (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO)

Zahl der Vollgeschosse

nur Einzelhäuser

zulässig

8. Planbestimmende Maße

Geländehöhen in Meter über NHN, z.B. 58,47

(siehe textliche Festsetzung Nr. 3)

vorgeschlagener Bereich für verkehrsbegleitendes Grün

vorgeschlagener Stellplatz innerhalb der öffentlichen

Verkehrsfläche

P

58.47

OKFE 58.47

Höhenbezugspunkt für die Bestimmung der Höhe

Oberkante fertiger Erdgeschoss-Fertigfußboden und

der maximal zulässigen Gebäude- und Firsthöhe

(siehe textliche Festsetzung Nr. 2.1)

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

2.1 Höhe baulicher Anlagen (§ 18 BauNVO)

Öffentliche Verkehrsfläche besonderer

Zweckbestimmung mit der Zweckbestimmung

`Fuß- und Radweg`

vorgeschlagener Standort zur Anpflanzung eines Baumes

innerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche

6. Festsetzungen gem. § 89 BauO NRW i.V.m. § 9 Abs. 4  BauGB

13
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